
2.8 Saarland 

2.8.1 Vereinbarung des Landes mit der Pfälzischen Landeskirche und 

Evangelischen Kirche im Rheinland über die Erteilung des evangelischen 

Religionsunterrichts 

Vom 27.05.1968 (Amtsblatt 1968, 183) 

Das Saarland, vertreten durch den Minister für Kultus, Unterricht und Volksbildung in Saarbrücken 

und die Evangelische Kirche im Rheinland, vertreten durch die Kirchenleitung in Düsseldorf, sowie 

die Vereinigte Protestantisch-Evangelisch-Christliche Kirche der Pfalz (Pfälzische Landeskirche), 

vertreten durch den Landeskirchenrat in Speyer, 

treffen über die Erteilung des evangelischen Religionsunterrichts nachstehende Vereinbarung: 

§ 1 

(1) Die Erteilung des evangelischen Religionsunterrichts durch Geistliche (Theologen) und kirchlich 

ausgebildete Katecheten im Sinne des § 21 Abs. 4 und 5 [Vgl. jetzt § 11 Abs. 4 und 6 SchoG] des 

Gesetzes Nr. 812 zur Ordnung des Schulwesens im Saarland (SchoG) vom 5. Mai 1965 (ABl. S. 385) 

[Jetzige Fassung des SchoG vgl. BS-Nr. 223-2] an allen Schulen an denen gemäß § 20 Abs. 1 und 2 

[Vgl. jetzt § 10 Abs. 1 und 2 SchoG] SchoG Religionsunterricht ordentliches Lehrfach ist und deren 

Personalkosten vom Land unmittelbar getragen werden, wird nach Maßgabe dieser Vereinbarung 

durch Abschluss von Gestellungsverträgen geregelt. 

(2) Die Beschäftigung von Theologen, Katecheten und sonstigen Lehrpersonen für das Fach Religion 

im Beamten- oder Angestelltenverhältnis des Landes wird durch diese Vereinbarung nicht berührt. 

§ 2 

(1) Theologen und kirchlich ausgebildete Katecheten können durch Gestellungsverträge zur Erteilung 

des evangelischen Religionsunterrichts eingesetzt werden, soweit hierfür ein Bedürfnis zwischen der 

Kirche und der obersten Schulaufsichtsbehörde [Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft 

gem. § 57 Abs. 1 SchoG] im Einzelfall einvernehmlich festgestellt wird. 

(2) Der Gestellungsvertrag wird zwischen der zuständigen kirchlichen Stelle (Landeskirchenrat für den 

Bereich der Pfälzischen Landeskirche bzw. Kirchenkreis oder Kirchengemeinde für den Bereich der 

Evangelischen Kirche im Rheinland) und dem Minister für Kultus, Unterricht und Volksbildung 

[Jetzt: Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft] abgeschlossen. 

§ 3 

Mit Abschluss des Gestellungsvertrages gilt der staatliche Unterrichtsauftrag für die im 

Gestellungsvertrag genannte Lehrperson als erteilt. 

§ 4 

In Fällen der Erkrankung oder sonstigen Verhinderung der im Gestellungsvertrag genannten 

Lehrperson wird die Kirche im Benehmen mit dem Schulleiter nach Möglichkeit für Vertretung Sorge 

tragen. 



§ 5 

Die Erteilung des Religionsunterrichts an Volksschulen [Gemäß Art. 27 Satz 3 der Verfassung des 

Saarlandes in der Fassung des Gesetzes vom 5. November 1969 (Amtsbl. S. 765) wurden die Grund- 

und Hauptschulen unter dem Begriff „Volksschulen“ zusammengefasst. Infolge der Schulreform 

wurde dieses Begriffspaar durch das Gesetz vom 27. März 1996 (Amtsbl. S. 422) in Art. 27 und 28 

SVerf durch den Begriff „Grundschulen“ ersetzt und in Art. 29 SVerf hinsichtlich des 

Religionsunterrichts durch den Begriff „öffentliche Schulen“] kann im Wege des Gestellungsvertrages 

an kirchlich ausgebildete Katecheten übertragen werden, falls die Erteilung durch Lehrer oder 

Theologen nicht sichergestellt ist. 

§ 6 

Der Religionsunterricht an Realschulen [Jetzt: Erweiterte Realschulen] oder berufsbildenden Schulen 

kann erteilt werden von 

1. Theologen mit abgeschlossener Ausbildung (l. und 2. theologische Prüfung), 

2. Theologen ohne abgeschlossene Ausbildung (Vikare bzw. Kandidaten mit 1. theologischer 

Prüfung), 

3. Katecheten (§ 19). 

§ 7 

Der Religionsunterricht an Gymnasien kann erteilt werden von 

1. Theologen mit abgeschlossener Ausbildung (l. und 2. theologische Prüfung), 

2. Theologen ohne abgeschlossene Ausbildung (Vikare bzw. Kandidaten mit 1. theologischer 

Prüfung). 

§ 8 

Die in §§ 5 bis 7 genannten Personen bedürfen der kirchlichen Bevollmächtigung (Ordination, 

Vokation oder vorläufige Unterrichtserlaubnis). 

§ 9 

(1) Die von der Kirche im Rahmen dieser Vereinbarung für die Erteilung des Religionsunterrichts 

eingesetzten Lehrpersonen treten in kein Anstellungsverhältnis zum Land, sondern bleiben Pfarrer, 

Kirchenbeamte oder Angestellte im Kirchendienst. Die Regelung ihrer persönlichen 

Anstellungsverhältnisse bleibt der zuständigen kirchlichen Stelle überlassen. 

(2) Durch die Unterrichtstätigkeit wird ein Anspruch auf Übernahme in den Landesdienst nicht 

begründet. 

(3) Die Lehrpersonen erhalten ihre Besoldung bzw. Vergütung sowie Nebenleistungen von der Kirche. 

§ 10 

Die der Kirche durch die Erteilung des Religionsunterrichts nach dieser Vereinbarung entstehenden 

Personalkosten werden vom Saarland nach Maßgabe der §§ 11 bis 16 erstattet. 

 



§ 11 

Das Land erstattet der Kirche 

1. für Theologen mit abgeschlossener Ausbildung den von ihr nach den kirchlichen 

Besoldungsordnungen zu zahlenden Besoldungsaufwand (Grundgehalt, Ortszuschlag und 

Kinderzuschlag [Die Zuschläge wurden zum Familienzuschlag zusammengefasst durch Art. 3 Nr. 13 

des Gesetzes vom 24. Februar 1997 (BGBl. I S. 322)] höchstens jedoch in Höhe der Sätze der 

Besoldungsgruppe A 14 des Saarländischen Besoldungsgesetzes, [Das Gesetz wurde hinsichtlich der 

Besoldung durch das Bundesbesoldungsgesetz abgelöst.] 

2. für Theologen ohne abgeschlossene Ausbildung eine Vergütung nach den für Landesbedienstete 

jeweils geltenden Richtlinien, 

3. für Katecheten eine Vergütung nach den für Landesbedienstete jeweils geltenden Richtlinien 

einschließlich der Arbeitgeberanteile zu der Sozialversicherung und der Zusatzversorgung. 

§ 12 

(1) Das Land erstattet zusätzlich zu dem nach § 11 Ziff. 1 entstehenden Besoldungsaufwand für diese 

Lehrpersonen einen Beitrag zu den Versorgungslasten. Die Erstattung erfolgt durch eine 

Pauschalsumme in Höhe von fünfundzwanzig Prozent des Besoldungsaufwandes gemäß § 11 Ziff. 1. 

(2) Die Kirche verpflichtet sich, den Beitrag zu den Versorgungslasten in voller Höhe 

zurückzuerstatten, wenn der Theologe vor Ablauf eines Jahres aus der Tätigkeit als Religionslehrer 

nach dieser Vereinbarung ausscheidet. 

§ 13 

Das Land leistet zusätzlich zu den Erstattungen nach § 11 für Nebenleistungen der Kirchen an diese 

Lehrpersonen eine Pauschalsumme in Höhe von fünf Prozent des jeweiligen Besoldungsaufwandes 

bzw. der Vergütung ohne Arbeitgeberanteile nach § 11. Nebenleistungen sind insbesondere 

Übergangsgelder, Abfindungen, Beihilfen, Unterstützungen, Unfallfürsorge, Trennungsentschädigung, 

Reisekosten, Umzugskosten sowie die Kosten der Einstellungs- und Wiederholungsuntersuchungen. 

§ 14 

(1) Die Erstattung nach §§ 11 bis 13 setzt voraus, dass die Lehrpersonen die volle Zahl der für sie 

vorgesehenen Pflichtstunden erteilen. 

(2) Wird weniger als die volle Zahl, aber wenigstens die Hälfte der für Lehrer vorgeschriebenen 

Pflichtstunden erteilt, so erfolgt die Erstattung nach §§ 11 bis 13 anteilmäßig nach dem Verhältnis der 

erteilten Unterrichtsstunden zu den Pflichtstunden. 

§ 15 

Die gemäß §§ 11 bis 13 zu erstattenden Kosten und Pauschalsummen werden auf Nachweisung vom 

Land der zuständigen kirchlichen Stelle vierteljährlich nachträglich überwiesen. 

§ 16 

(1) Wird bei Erkrankung oder sonstiger Behinderung der im Gestellungsvertrag genannten Lehrperson 

ein Vertreter nicht gestellt, so wird die Erstattung bis zum Ende des Monats weitergezahlt, der auf den 

Tag des Beginns der Erkrankung oder sonstigen Behinderung folgt. 



(2) Bei Stellung eines Vertreters tritt keine Unterbrechung oder Kürzung der Erstattung ein. 

§ 17 

Auf die durch Gestellungsverträge eingesetzten Lehrpersonen finden die Vorschriften über die 

dienstlichen Pflichten und Rechte einschließlich der Bestimmungen über Schadenshaftung der 

vergleichbaren staatlichen Lehrer entsprechende Anwendung; ausgenommen sind die Regelungen über 

den Diensteid, die Dienstbezeichnung, die Besoldung, Vergütung, Versorgung und Nebenleistungen. 

Die Lehrpersonen unterliegen den Bestimmungen der jeweils geltenden Schulordnung, 

Konferenzordnung, Dienstordnung und der sie ergänzenden Regelungen sowie den dienstlichen 

Weisungen der staatlichen Vorgesetzten. Sie sind verpflichtet, an den für Lehrpersonen gesetzlich 

vorgeschriebenen ärztlichen Untersuchungen teilzunehmen. 

§ 18 

Die Kirche ist berechtigt, Beauftragte (Visitatoren) zu bestimmen, die dem Religionsunterricht der 

nach dieser Vereinbarung eingesetzten Lehrpersonen beiwohnen dürfen. Über einen beabsichtigten 

Besuch sind die Schulaufsichtsbehörde und der Schulleiter vorher in Kenntnis zu setzen. Das Recht 

der obersten Kirchenleitung, den Religionsunterricht zu besuchen, wird hierdurch nicht berührt. 

§ 19 

(1) Katecheten, die an berufsbildenden Schulen beschäftigt werden, müssen das von den 

Evangelischen Landeskirchen eingerichtete Oberseminar für katechetischen Dienst an Berufsschulen 

in Düsseldorf oder ein von den Kirchen im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde als 

gleichwertig anerkanntes Institut besucht und nach abgelegter Abschlussprüfung ein von der 

zuständigen kirchlichen Stelle ausgestelltes Zeugnis über die Eignung für die Erteilung des 

Religionsunterrichts an berufsbildenden Schulen erhalten haben. 

(2) Katecheten, die keine Ausbildung nach Absatz 1 haben, die aber bereits am 1. Januar 1966 

Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen hauptamtlich erteilt und sich nach übereinstimmenden 

Urteilen der Kirche und der Schulaufsichtsbehörde bewährt haben, stehen Katecheten nach Absatz 1 

gleich. 

§ 20 

Personen, die sich in der Ausbildung zum Pfarrer bzw. zum Katecheten befinden, können unter 

Anleitung eines Mentors übungsweise unterrichten. 

§ 21 

(1) Der mit Abschluss des Gestellungsvertrages erteilte staatliche Unterrichtsauftrag kann entzogen 

werden, wenn sich aus der Person oder der Unterrichtstätigkeit des Betroffenen schwerwiegende 

Bedenken gegen seine Verwendung ergeben. 

(2) Die Entziehung kann nur nach Anhörung der zuständigen kirchlichen Oberbehörde erfolgen. Die 

betroffene Lehrperson hat das Recht, vor einer Entscheidung von der Schulaufsichtsbehörde und der 

kirchlichen Oberbehörde gehört zu werden, 

(3) Die Entziehung ist der kirchlichen Oberbehörde von der Schulaufsichtsbehörde unter Angabe der 

Gründe bekannt zu geben. 

 



§ 22 

Die Schulaufsichtsbehörde kann bei der Kirche die Ablösung einer Lehrperson auch dann beantragen, 

wenn die Voraussetzungen des § 21 Abs. 1 nicht vorliegen. 

§ 23 

Die Vertragsschließenden werden eine etwa in Zukunft zwischen ihnen entstehende 

Meinungsverschiedenheit über die Auslegung einer Bestimmung dieser Vereinbarung auf 

freundschaftliche Weise beseitigen. 

§ 24 

Bei allen Schulen im Sinne von § 1 Abs. 1 dieser Vereinbarung, deren Personalkosten nicht 

unmittelbar vom Land getragen werden, können die Schulträger nach dieser Vereinbarung verfahren. 

§ 25 

(1) Diese Vereinbarung tritt am ersten Tag des auf die Unterzeichnung folgenden Monats in Kraft. 

(2) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Sie kann von jedem 

Vertragspartner mit dreijähriger Frist durch eingeschriebenen Brief zum Ende eines Schuljahres 

gekündigt werden. 

§ 26 

Diese Vereinbarung wird in den Amtsblättern der Evangelischen Landeskirchen sowie im 

Gemeinsamen Ministerialblatt des Saarlandes veröffentlicht. 

 

 

2.8.2 Vereinbarung des Saarlandes mit den Bistümern Trier und Speyer über die 

Erteilung des katholischen Religionsunterrichts 

Vom 13./16.10.1969 (Amtsblatt 1969, 545) 

Das Saarland, vertreten durch den Minister für Kultus, Unterricht und Volksbildung [Jetzt Ministerium 

für Bildung, Kultur und Wissenschaft] in Saarbrücken 

und 

das Bistum Trier, vertreten durch den Generalvikar, sowie das Bistum Speyer, vertreten durch den 

Generalvikar, handelnd mit Zustimmung des Heiligen Stuhls - 

treffen über die Erteilung des katholischen Religionsunterrichts nachstehende Vereinbarung: 

§ 1 

(1) Gestellungsverträge für Geistliche, Laientheologen und kirchlich ausgebildete Katecheten im Sinne 

des § 21 Abs. 4 und 5 [Vgl. jetzt § 11 Abs. 4 und 6 SchoG] des Gesetzes Nr. 812 zur Ordnung des 

Schulwesens im Saarland (SchoG) vom 5. Mai 1965 (Amtsbl. S. 385) in der Fassung des 

Änderungsgesetzes vom 13. Oktober 1966 (Amtsbl. S. 754) [Jetzige Fassung des SchoG vgl. BS-Nr. 

223-2] zur Erteilung des katholischen Religionsunterrichts an allen Schulen, an denen gemäß § 20 



Abs. 1 und 2 [Vgl. jetzt § 10 Abs. 1 und 2 SchoG] SchoG Religionsunterricht ordentliches Lehrfach ist 

und deren Personalkosten vom Land unmittelbar zu tragen sind, werden nach Maßgabe dieser 

Vereinbarung abgeschlossen. 

(2) Die Beschäftigung von Geistlichen, Laientheologen, kirchlich ausgebildeten Katecheten und 

sonstigen Lehrpersonen für das Fach Religion im Beamten- oder Angestelltenverhältnis des Landes 

sowie die nebenamtliche Erteilung des Religionsunterrichts mit weniger als der Hälfte der 

vorgeschriebenen Pflichtstundenzahl werden durch diese Vereinbarung nicht berührt. 

§ 2 

(1) Geistliche, Laientheologen und kirchlich ausgebildete Katecheten können durch 

Gestellungsverträge zur Erteilung des katholischen Religionsunterrichts eingesetzt werden, soweit 

hierfür ein Bedürfnis von der Kirche und der obersten [Es gibt nur noch das Ministerium für Bildung, 

Kultur und Wissenschaft als Schulaufsichtsbehörde gem. § 57 Abs. 1 SchoG] Schulaufsichtsbehörde 

im Einzelfall einvernehmlich festgestellt wird. 

(2) Der Gestellungsvertrag wird zwischen der zuständigen kirchlichen Oberbehörde und dem Minister 

für Kultus, Unterricht und Volksbildung abgeschlossen. 

(3) Der einzelne Gestellungsvertrag bedarf der Schriftform; er kann befristet oder unbefristet 

abgeschlossen werden. Sofern nichts anderes bestimmt ist, kann jeder Vertragspartner den 

unbefristeten Gestellungsvertrag mit vierteljähriger Frist zum Schluss eines Schulhalbjahres schriftlich 

kündigen. In Fällen dringenden kirchlichen Interesses kann der mit einem Geistlichen abgeschlossene 

Gestellungsvertrag vom zuständigen Diözesanbischof mit einer Frist von vier Wochen zum 

Monatsende gekündigt werden. 

§ 3 

Mit Abschluss des Gestellungsvertrages gilt der staatliche Unterrichtsauftrag für die im 

Gestellungsvertrag genannte Lehrperson als erteilt. 

§ 4 

In Fällen der Erkrankung oder sonstigen Verhinderung der im Gestellungsvertrag genannten 

Lehrperson wird die Kirche im Benehmen mit dem Schulleiter nach Möglichkeit für Vertretung Sorge 

tragen. 

§ 5 

Die Erteilung des Religionsunterrichts an Volksschulen [Gemäß Art. 27 Satz 3 der Verfassung des 

Saarlandes in der Fassung des Gesetzes vom 5. November 1969 (Amtsbl. S. 765) wurden die Grund- 

und Hauptschulen unter dem Begriff „Volksschulen“ zusammengefasst. Infolge der Schulreform 

wurde dieses Begriffspaar durch das Gesetz vom 27. März 1996 (Amtsbl. S. 422) in Art. 27 und 28 

SVerf durch den Begriff „Grundschulen“ ersetzt und in Art. 29 SVerf hinsichtlich des 

Religionsunterrichts durch den Begriff „öffentliche Schulen“] kann im Wege des Gestellungsvertrages 

an kirchlich ausgebildete Katecheten (§ 19) übertragen werden, falls die Erteilung durch Lehrer, 

Geistliche oder Laientheologen nicht sichergestellt ist. 

§ 6 

Der Religionsunterricht an Realschulen [Jetzt: Erweiterte Realschulen] oder berufsbildenden Schulen 

kann erteilt werden von 



1. Geistlichen oder Laientheologen und 

2. Katecheten (§ 19). 

§ 7 

Der Religionsunterricht an Gymnasien kann von Geistlichen oder Laientheologen mit abgeschlossener 

Ausbildung (1. und 2. Theologische Prüfung) erteilt werden. 

§ 8 

Die in den §§ 5 bis 7 genannten Personen bedürfen der missio canonica oder der vorläufigen 

kirchlichen Unterrichtserlaubnis. 

§ 9 

(1) Die von der Kirche im Rahmen dieser Vereinbarung für die Erteilung des Religionsunterrichts 

eingesetzten Lehrpersonen treten in kein Anstellungsverhältnis zum Land, sondern bleiben im 

Kirchendienst. Die Regelung ihrer persönlichen Anstellungsverhältnisse bleibt der zuständigen 

kirchlichen Oberbehörde überlassen. 

(2) Durch die Unterrichtstätigkeit wird ein Anspruch auf Übernahme in den Landesdienst nicht 

begründet. 

(3) Die Lehrpersonen erhalten ihre Besoldung bzw. Vergütung sowie Nebenleistungen von der Kirche. 

§ 10 

Die der Kirche durch die Erteilung des Religionsunterrichts nach dieser Vereinbarung entstehenden 

Personalkosten werden vom Saarland nach Maßgabe der §§ 11 bis 16 erstattet. 

§ 11 

Das Land erstattet der Kirche 

1. für Geistliche und Laientheologen mit abgeschlossener Ausbildung den von ihr nach den 

kirchlichen Bestimmungen zu zahlenden Besoldungs- oder Vergütungsaufwand (Grundgehalt, 

Ortszuschlag bzw. Kinderzuschlag [Die Zuschläge wurden zum Familienzuschlag zusammengefasst 

durch Art. 3 Nr. 13 des Gesetzes vom 24. Februar 1997 (BGBl. I S. 322)] höchstens jedoch in Höhe 

der Sätze der Besoldungsgruppe A 14 des Saarländischen Besoldungsgesetzes [Das Gesetz wurde 

hinsichtlich der Besoldung durch das Bundesbesoldungsgesetz abgelöst], 

2. für Katecheten eine Vergütung nach den für Landesbedienstete jeweils geltenden Richtlinien 

einschließlich der Arbeitgeberanteile zu der Sozialversicherung und der Zusatzversorgung. 

§ 12 

(1) Das Land erstattet zusätzlich zu dem nach § 11 Ziffer 1 entstehenden Besoldungsaufwand für diese 

Lehrpersonen einen Beitrag zu den Versorgungslasten. Die Erstattung erfolgt durch eine 

Pauschalsumme in Höhe von fünfundzwanzig Prozent des Besoldungsaufwandes gemäß § 11 Ziffer 1. 

(2) Die Kirche verpflichtet sich, den Beitrag zu den Versorgungslasten in voller Höhe 

zurückzuerstatten, wenn der Geistliche oder Laientheologe vor Ablauf eines Jahres aus der Tätigkeit 

als Religionslehrer nach dieser Vereinbarung ausscheidet. 



§ 13 

Das Land leistet zusätzlich zu den Erstattungen nach § 11 für Nebenleistungen der Kirchen an diese 

Lehrpersonen eine Pauschalsumme in Höhe von fünf Prozent des jeweiligen Besoldungsaufwandes 

bzw. der Vergütung ohne Arbeitgeberanteile nach § 11. Nebenleistungen sind insbesondere 

Übergangsgelder, Abfindungen, Beihilfen, Unterstützungen, Unfallfürsorge, Trennungsentschädigung, 

Reisekosten, Umzugskosten sowie die Kosten der Einstellungs- und Wiederholungsuntersuchungen. 

§ 14 

(1) Die Erstattung nach §§ 11 bis 13 setzt voraus, dass die Lehrpersonen die volle Zahl der für sie 

vorgesehenen Pflichtstunden erteilen. 

(2) Wird weniger als die volle Zahl, aber wenigstens die Hälfte der für Lehrer vorgeschriebenen 

Pflichtstunden erteilt, so erfolgt die Erstattung nach § 11 bis 13 anteilmäßig nach dem Verhältnis der 

erteilten Unterrichtsstunden zu den Pflichtstunden. 

§ 15 

Die gemäß §§ 11 bis 13 zu erstattenden Kosten und Pauschalsummen werden auf Nachweisung vom 

Land der zuständigen kirchlichen Oberbehörde vierteljährlich nachträglich überwiesen. 

§ 16 

(1) Wird bei Erkrankung oder sonstiger Behinderung der im Gestellungsvertrag genannten Lehrperson 

ein Vertreter nicht gestellt, so wird die Erstattung bis zum Ende des Monats weitergezahlt, der auf den 

Tag des Beginns der Erkrankung oder sonstigen Behinderung folgt. 

(2) Bei Stellung eines Vertreters tritt keine Unterbrechung oder Kürzung der Erstattung ein. 

§ 17 

Auf die durch Gestellungsverträge eingesetzten Lehrpersonen finden die Vorschriften über die 

dienstlichen Pflichten und Rechte einschließlich der Bestimmungen über Schadenshaftung der 

vergleichbaren staatlichen Lehrer entsprechende Anwendung; ausgenommen sind die Regelungen über 

den Diensteid, die Dienstbezeichnung, die Besoldung, Vergütung, Versorgung und Nebenleistungen. 

Die Lehrpersonen unterliegen den Bestimmungen der jeweils geltenden Schulordnung, 

Konferenzordnung, Dienstordnung und der sie ergänzenden Regelungen sowie den dienstlichen 

Weisungen der staatlichen Vorgesetzten im Rahmen des § 23 Abs. 1 [Jetzt § 13 Abs. 1 SchoG] SchoG, 

Sie sind verpflichtet, an den für Lehrpersonen gesetzlich vorgeschriebenen ärztlichen Untersuchungen 

teilzunehmen. 

§ 18 

Die Kirche ist berechtigt, Beauftragte (Visitatoren) zu bestimmen, die den Religionsunterricht der 

nach dieser Vereinbarung eingesetzten Lehrpersonen besuchen dürfen. Über einen beabsichtigten 

Besuch sind die Schulaufsichtsbehörde und der Schulleiter vorher in Kenntnis zu setzen. Das Recht 

der kirchlichen Oberbehörde, den Religionsunterricht zu besuchen, wird hierdurch nicht berührt. 

§ 19 

(1) Die Ausbildung der Katecheten erfolgt durch die Kirche. 

(2) Wer die Befähigung zur Erteilung des Religionsunterrichts an Volksschulen als Katechet nach  



Maßgabe der zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem Erzbistum Köln sowie den Bistümern 

Trier, Limburg, Mainz und Speyer abgeschlossenen Vereinbarung vom 26. August 1964 erworben hat, 

besitzt die Befähigung, an Volksschulen (Grund- und Hauptschulen), berufsbildenden Schulen und 

Realschulen im Saarland Religionsunterricht zu erteilen. 

(3) Der Minister für Kultus, Unterricht und Volksbildung kann auf Antrag der kirchlichen 

Oberbehörde den staatlichen Unterrichtsauftrag für die katholische Religion auch dann erteilen, wenn 

nach deren Feststellung ein anderer gleichwertiger Bildungsgang vorliegt. 

(4) Katecheten, die keine Befähigung nach Absatz 2 besitzen, aber bereits am 1. August 1968 

hauptamtlich im Kirchendienst Religionsunterricht an Volksschulen, berufsbildenden Schulen und 

Realschulen erteilt und sich nach übereinstimmendem Urteil der kirchlichen Oberbehörde und der 

Schulaufsichtsbehörde bewährt haben, stehen Katecheten nach Absatz 2 gleich. 

§ 20 

Personen, die sich in der Ausbildung zum Religionslehrer oder Katecheten befinden, können unter 

Anleitung eines Mentors übungsweise unterrichten. 

Die Durchführung ist mit der zuständigen Schulaufsichtsbehörde zu vereinbaren. 

§ 21 

(1) Der mit Abschluss des Gestellungsvertrages erteilte staatliche Unterrichtsauftrag kann entzogen 

werden, wenn sich aus der Person oder der Unterrichtstätigkeit des Betroffenen schwerwiegende 

Bedenken gegen seine Verwendung ergeben. 

(2) Die Entziehung kann nur nach Anhörung der zuständigen kirchlichen Oberbehörde erfolgen. Die 

betroffene Lehrperson hat das Recht, vor einer Entscheidung von der Schulaufsichtsbehörde und der 

kirchlichen Oberbehörde gehört zu werden. 

(3) Die Entziehung ist der kirchlichen Oberbehörde von der Schulaufsichtsbehörde unter Angabe der 

Gründe bekannt zu geben. 

§ 22 

Die Schulaufsichtsbehörde kann bei der Kirche die Ablösung einer Lehrperson auch dann beantragen, 

wenn die Voraussetzungen des § 21 Abs. 1 nicht vorliegen, aber besondere Gründe gegeben sind. 

§ 23 

Die Vertragschließenden werden eine etwa in Zukunft zwischen ihnen entstehende 

Meinungsverschiedenheit über die Auslegung einer Bestimmung dieser Vereinbarung auf 

freundschaftliche Weise beseitigen. 

§ 24 

Bei allen Schulen im Sinne von § 1 Abs. 1 dieser Vereinbarung, deren Personalkosten nicht 

unmittelbar vom Land getragen werden, können die Schulträger nach dieser Vereinbarung verfahren. 

§ 25 

(1) Diese Vereinbarung tritt am 1. August 1969 in Kraft. 



(2) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Sie kann von jedem 

Vertragspartner mit dreijähriger Frist durch eingeschriebenen Brief zum Ende eines Schuljahres 

gekündigt werden. 

§ 26 

Diese Vereinbarung wird in den Amtsblättern der Diözesen Trier und Speyer sowie im amtlichen 

Verkündungsblatt des Ministers für Kultus, Unterricht und Volksbildung veröffentlicht. 

 

 

2.8.3 Vereinbarung über den kirchlichen Dienst an Polizeibeamten 

(Polizeiseelsorge) im Saarland 

Vom 25.10.1978 (GMBl. Saarland 1979, S. 214) 

 

Das Saarland, vertreten durch den Minister des Innern, 

die Diözesen Speyer und Trier, vertreten durch die Generalvikare  

die Evangelische Kirche der Pfalz, vertreten durch den Landeskirchenrat 

die Evangelische Kirche im Rheinland, vertreten durch das Landeskirchenamt 

schließen folgende Vereinbarung: 

Abschnitt I 

§ 1 

Das Saarland gewährleistet den Bistümern Speyer und Trier sowie der Evangelischen Kirche der Pfalz 

(Protestantische Landeskirche) und der Evangelischen Kirche im Rheinland die Ausübung eines 

besonderen kirchlichen Dienstes an den Polizeibeamten. 

§ 2 

Der Dienst der Kirchen wendet sich an alle Beamten der Vollzugspolizei, unbeschadet der 

Zuständigkeit des Ortspfarrers. 

§ 3  

Der Dienst der Kirchen umfaßt Gottesdienst, Seelsorge und die Mitwirkung im lebenskundlichen und 

berufsethischen Unterricht. Nach Vereinbarung der Kirchen kann dieser Unterricht für die Beamten 

beider Konfessionen gemeinsam erteilt werden. 

Abschnitt II 

§ 4  

Die mit der Ausübung des Dienstes der Kirche an der Polizei beauftragten Pfarrer und kirchlichen 

Mitarbeiter sind bei Gottesdienst und Seelsorge an staatliche Weisungen nicht gebunden. Für diesen 

Dienst gelten ausschließlich die Ordnungen ihrer Kirchen. 



§ 5 

Wenn die Kirchen besondere Gottesdienste anbieten, wird den Beamten die Teilnahme durch 

Dienstbefreiung ermöglicht, soweit dringende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Eine 

Verpflichtung zur Teilnahme besteht jedoch nicht. 

§ 6 

Das Land gewährt Dienstbefreiung für die Teilnahme an religiösen Bildungsveranstaltungen und 

kirchlichen Rüstzeiten, soweit dringende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. 

§ 7 

Die Bemühungen der Kirchen, freiwillige Arbeitsgemeinschaften zu bilden, die außerhalb der 

Dienstzeit zusammentreten, werden vom Land unterstützt. 

Abschnitt III 

§ 8 

Der von den Kirchen übernommene Unterricht wird auf Grund des vom Minister des Innern erteilten 

Lehrauftrages nach Maßgabe des Lehrplanes der Kirchen erteilt, der der Genehmigung des Landes 

bedarf. Den Unterrichtenden wird Gestaltungsfreiheit bei der Auswahl und der Reihenfolge der 

Themen eingeräumt. 

§ 9 

Der Unterricht wird in der Regel klassenweise erteilt, kann aber auch nach Vereinbarung zwischen den 

Vertretern der Kirchen und den zuständigen Dienststellenleitern in größerem Rahmen stattfinden. 

Abschnitt IV 

§ 10 

Die Kosten für Gottesdienst und Seelsorge tragen die Kirchen. 

§ 11 

Die Kosten für den lebenskundlichen und berufsethischen Unterricht trägt das Land im Rahmen der 

dafür im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel.  

§ 12 

An den Kosten für die Teilnahme von Polizeibeamten an kirchlichen, religiösen oder 

lebenskundlichen und berufsethischen Fortbildungsveranstaltungen beteiligt sich das Land im Rahmen 

der dafür im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel. 

§ 13 

Die Vertragsschließenden werden eine etwa in Zukunft auftretende Meinungsverschiedenheit über die 

Auslegung einer Bestimmung dieser Vereinbarung auf freundschaftliche Weise beseitigen. 

§ 14 

Diese Vereinbarung tritt mit dem Tag der Unterzeichnung in Kraft. 



 

 

2.8.4 Vertrag der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen 

Kirche der Pfalz mit dem Saarland über die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften 

für das Fach Evangelische Religion und über die Erteilung evangelischen 

Religionsunterrichts an den Schulen im Saarland  

Vom 25.02.1985, in Kraft seit 18.11.1985 (Amtsbl. S. 1230), Vertragsgesetz vom 26.06.1985 

(Amtsbl. S. 798) 

Die Auflösung der Pädagogischen Hochschule des Saarlandes und die Übernahme deren Aufgaben 

durch die Universität des Saarlandes haben die Vertragschließenden bewogen - auf der Grundlage der 

einschlägigen Bestimmungen des Vertrages des Freistaates Preußen mit den Evangelischen 

Landeskirchen vom 11. Mai 1931 und des Vertrages des Bayerischen Staates mit der Pfälzischen 

Landeskirche vom 15. November 1924 - die in ihrem Vertrag über die Errichtung eines Lehrstuhles 

für Evangelische Theologie an der Universität des Saarlandes vom 30. November/5. Dezember 1967 

enthaltenen Bestimmungen durch eine angepasste und ergänzende Regelung zu ersetzen. 

Zu diesem Zweck haben 

die Evangelische Kirche im Rheinland 

vertreten durch ihre Kirchenleitung, 

diese vertreten durch die Herren Präses D. Gerhard Brandt und Oberkirchenrat Nikolaus Becker, 

die Evangelische Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche) 

vertreten durch den Landeskirchenrat, 

dieser vertreten durch Herrn Kirchenpräsident Heinrich Kron, 

und 

das Saarland, 

vertreten durch den Ministerpräsidenten, Herrn Werner Zeyer, 

nachstehenden Vertrag geschlossen: 

Artikel 1 

(1) In der Philosophischen Fakultät der Universität des Saarlandes besteht eine Fachrichtung 

Evangelische Theologie. 

(2) Aufgabe der Fachrichtung Evangelische Theologie ist in der Lehre insbesondere die Ausbildung 

von Lehrkräften für die Erteilung evangelischen Religionsunterrichts an den Schulen im Saarland. 

Artikel 2 

(1) Das Saarland trägt durch die Einrichtung entsprechender Studiengänge in der Fachrichtung 

Evangelische Theologie dafür Sorge, dass die Ausbildung von Lehrkräften für die Erteilung 

evangelischen Religionsunterrichts den Erfordernissen des evangelischen Religionsunterrichts an den  



Schulen entspricht. 

(2) Die Mitwirkung des zuständigen Ministers bei der Einrichtung, Änderung oder Aufhebung von 

Studiengängen nach Absatz 1 wird nur im Einvernehmen mit den Kirchen erfolgen. 

Artikel 3 

Regelungen in den staatlichen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für die Lehrämter an Schulen 

ergehen im Einvernehmen mit den Kirchen. Das Gleiche gilt für die ministerielle Zustimmung zu den 

entsprechenden Studienordnungen der Universität des Saarlandes für die Fachrichtung Evangelische 

Theologie. 

Artikel 4 

(1) Vor der Ruferteilung an einen Professor für ein Fach der Evangelischen Theologie gibt der 

zuständige Minister den Kirchen Gelegenheit zur Äußerung über den Berufungsvorschlag. Machen die 

Kirchen Bedenken in Bezug auf Lehre und Bekenntnis geltend, werden sie diese in einem 

theologischen Gutachten begründen. 

(2) Die Kommission, die den Berufungsvorschlag vorzubereiten hat, hat das Recht, sich mit den 

Kirchen ins Benehmen zu setzen. 

(3) Für sonstige Personen, die selbstständig Lehraufgaben in der Fachrichtung Evangelische Theologie 

wahrnehmen und deren Betrauung mit Lehraufgaben der staatlichen Mitwirkung bedarf, gilt Absatz 1 

sinngemäß. 

Artikel 5 

(1) Vor der Bestellung eines Fachleiters für das Fach Evangelische Religion an einem Seminar im 

Rahmen des Vorbereitungsdienstes für ein Lehramt an Schulen sowie eines Fachberaters für das Fach 

Evangelische Religion bei der obersten Schulaufsichtsbehörde
1
 wird sich der zuständige Minister mit 

den Kirchen ins Benehmen setzen. 

(2) Ein Beauftragter der Kirchen ist berechtigt, bei den mündlichen Prüfungen einschließlich der 

Lehrproben im Rahmen der staatlichen Lehramtsprüfungen für das Fach Evangelische Religion 

anwesend zu sein. 

(3) Die Mitglieder der bei den staatlichen Prüfungen für das Lehramt an Schulen im Fach 

Evangelische Religion gebildeten Prüfungsausschüsse werden vom zuständigen Minister im 

Benehmen mit den Kirchen bestellt. Für Professoren der Evangelischen Theologie an der Universität 

des Saarlandes gilt das Benehmen als hergestellt. 

(4) Personen nach Absatz 1 und Absatz 3 Satz 1 müssen im Besitz der kirchlichen Bevollmächtigung 

(Vokation) sein. 

Artikel 6 

Die Erteilung des evangelischen Religionsunterrichts setzt eine kirchliche Bevollmächtigung voraus. 

Artikel 7 

Betreiben die Kirchen Lehrerfortbildung, wird das Land Lehrern Gelegenheit zur Teilnahme unter den  

                                                           
1
 Schulaufsichtsbehörde ist das Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft; vgl. § 57 Abs. 1 SchoG. 



gleichen Voraussetzungen geben, die für die Teilnahme an Veranstaltungen staatlicher Einrichtungen 

der Lehrerfortbildung gelten. Das Land wird eine angemessene öffentliche Finanzhilfe gewähren. 

Artikel 8 

In allen Fragen, die sich aus den Bestimmungen dieses Vertrages ergeben, werden die 

Vertragschließenden vertrauensvoll zusammenarbeiten. Sie werden in Zukunft zwischen ihnen etwa 

entstehende Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung einer Bestimmung dieses Vertrages auf 

freundschaftliche Weise beseitigen. 

Artikel 9 

Falls gesetzliche Bestimmungen geändert werden sollen und hierdurch die Durchführung dieses 

Vertrages berührt wird, werden die Vertragschließenden mit dem Ziel einer freundschaftlichen 

Verständigung Verhandlungen über eine Anpassung dieses Vertrages führen. 

Artikel 10 

Dieser Vertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen ausgetauscht werden. Er tritt am 

Tag des Austauschs der Ratifikationsurkunden in Kraft. 

Artikel 11 

Mit In-Kraft-Treten des vorliegenden Vertrages wird der Vertrag zwischen dem Saarland und der 

Evangelischen Kirche im Rheinland vom 30. November/5. Dezember 1967 aufgehoben. 

Geschehen in dreifacher Urschrift 

Saarbrücken, den 25. Februar 1985 

Für die Evangelische Kirche im Rheinland: 

D. Gerhard Brandt 

Nikolaus Becker 

Für die Evangelische Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche): 

Heinrich Kron 

Für das Saarland: 

Werner Zeyer 

 

Zusatzprotokoll 

zum Vertrag der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche der Pfalz mit dem 

Saarland über die Aus- und Fortbildung für das Fach Evangelische Religion und über die Erteilung 

evangelischen Religionsunterrichts an den Schulen im Saarland. 

Bei der Unterzeichnung des am heutigen Tag geschlossenen Vertrages sind folgende 

übereinstimmende Erklärungen abgegeben worden, die einen integrierenden Bestandteil des Vertrages 

bilden: 

 



1. Zu Artikel 1 Absatz 1 

Es besteht Einvernehmen darüber, dass eine Änderung des Status der Fachrichtung Evangelische 

Theologie im Rahmen der Gliederung der Universität des Saarlandes einer Vereinbarung der 

Vertragschließenden bedarf. 

2. Zu Artikel 1 Absatz 2 

Andere als die derzeit geltenden Abschlüsse in der Fachrichtung Evangelische Theologie sollen nur 

auf Grund einer besonderen Vereinbarung der Vertragsparteien ermöglicht werden. 

3. Zu Artikel 2 

Es besteht Einvernehmen darüber, dass das Lehrangebot in der Fachrichtung Evangelische Theologie 

nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen insbesondere folgende Fächer umfasst: 

Altes Testament, Neues Testament, Systematische Theologie (Dogmatik und Ethik), 

Kirchengeschichte, Religionspädagogik. 

Es besteht Einvernehmen darüber, dass die Fachrichtung Evangelische Theologie mit vier Stellen für 

Professoren auf Lebenszeit ausgestattet ist. 

Die Landesregierung wird darauf hinwirken, dass die Fachrichtung Evangelische Theologie nach 

Maßgabe des Hochschulrechts personell und sachlich angemessen ausgestattet ist, insbesondere, dass 

das Lehrangebot entsprechend den staatlichen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für die Lehrämter 

an Schulen gewährleistet ist. 

4. Zu Artikel 4 Absatz 2 

Der zuständige Minister wird seine Entscheidung über die Berufung auf der Grundlage von Gutachten 

von Professoren der Evangelischen Theologie oder einer Evangelisch-Theologischen Fakultät 

(Fachbereich) fällen. 

5. Zu Artikel 4 Absatz 3 

Zwischen der Landesregierung und der Universität des Saarlandes besteht Einvernehmen darüber, dass 

bei allen sonstigen selbstständig Lehrenden an der Fachrichtung Evangelische Theologie ebenfalls 

Artikel 4 Abs. 1 sinngemäß Anwendung findet. 

6. Zu Artikel 6 

Weiterhin besteht Einvernehmen, dass die zuständige Kirche das Recht hat, Einsicht in den 

evangelischen Religionsunterricht an den Schulen des Landes zu nehmen, um sich zu vergewissern, ob 

der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit der Lehre und den Grundsätzen der Evangelischen 

Kirche sowie den pädagogischen Erfordernissen erteilt wird. 

Für die Evangelische Kirche im Rheinland: 

D. Gerhard Brandt 

Nikolaus Becker 

Für die Evangelische Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche):  

Heinrich Kron 



Für das Saarland:  

Werner Zeyer 

 

 

2.8.5 Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über die Ausbildung 

von Lehrkräften für das Fach Katholische Religion und über die Erteilung 

katholischen Religionsunterrichts an den Schulen im Saarland (KathRLV - Vertrag 

über die Lehrerausbildung für das Fach Katholische Religion) 

Vom 12.02.1985 (Amtsbl. S. 794), in Kraft seit 29.11.1985, Zustimmungsgesetz vom 

26.06.1985 (Amtsbl. S. 793) 

Die Auflösung der Pädagogischen Hochschule des Saarlandes und die Übernahme deren Aufgaben 

durch die Universität des Saarlandes haben die Vertragschließenden bewogen - auf der Grundlage der 

einschlägigen Bestimmungen der Konkordate zwischen dem Heiligen Stuhl und Preußen vom 14. Juni 

1929 und dem Deutschen Reich vom 20. Juli 1933 und unter Bezugnahme auf den Notenwechsel 

zwischen dem Apostolischen Nuntius in Deutschland und dem Ministerpräsidenten des Saarlandes 

vom 10. April/31. Mai und 11. Juli/18. September 1974 - die in ihren Verträgen über die Errichtung 

eines Lehrstuhles für Katholische Theologie an der Universität des Saarlandes vom 9. April 1968 und 

über die Lehrerbildung vom 12. November 1969 enthaltenen Bestimmungen durch eine angepasste  

und ergänzende Regelung zu ersetzen. 

Zu diesem Zweck haben 

der Heilige Stuhl, 

vertreten durch seinen Bevollmächtigten, den Herrn Apostolischen Nuntius in der Bundesrepublik 

Deutschland, Seine Exzellenz Dr. Joseph Uha, Titularerzbischof von Tharros, 

und 

das Saarland, 

vertreten durch den Ministerpräsidenten, Herrn Werner Zeyer, 

nachstehenden Vertrag geschlossen: 

Artikel 1 

(1) An der Philosophischen Fakultät der Universität des Saarlandes besteht eine Fachrichtung 

Katholische Theologie. 

(2) Aufgabe der Fachrichtung Katholische Theologie ist in der Lehre insbesondere die Ausbildung von 

Lehrkräften für die Erteilung katholischen Religionsunterrichts an den Schulen im Saarland. 

Artikel 2 

(1) Das Saarland trägt durch die Einrichtung entsprechender Studiengänge in der Fachrichtung 

Katholische Theologie dafür Sorge, dass die Ausbildung von Lehrkräften für die Erteilung 

katholischen Religionsunterrichts den Erfordernissen des katholischen Religionsunterrichts an den 

Schulen entspricht. 



(2) Die Mitwirkung des zuständigen Ministers bei der Einrichtung, Änderung oder Aufhebung von 

Studiengängen nach Absatz 1 wird nur im Einvernehmen mit der zuständigen kirchlichen 

Oberbehörde erfolgen. 

Artikel 3 

Regelungen in den staatlichen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für die Lehrämter an Schulen 

ergehen im Einvernehmen mit der zuständigen kirchlichen Oberbehörde. Das Gleiche gilt für die 

ministerielle Zustimmung zu den entsprechenden Studienordnungen der Universität des Saarlandes für 

die Fachrichtung Katholische Theologie. 

Artikel 4 

(1) Auf die Professuren in der Fachrichtung Katholische Theologie wird Artikel 12 Absatz 1 des 

Vertrages zwischen dem Heiligen Stuhl und Preußen vom 14. Juni 1929 nebst dessen Schlussprotokoll 

zu Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 entsprechend angewandt. 

Der zuständige Bischof ist der Bischof von Trier. 

(2) Die Kommission, die den Berufungsvorschlag vorzubereiten hat, hat das Recht, sich mit dem 

zuständigen Bischof ins Benehmen zu setzen. 

(3) Für sonstige Personen, die selbstständig Lehraufgaben in der Fachrichtung Katholische Theologie 

wahrnehmen und deren Betrauung mit Lehraufgaben der staatlichen Mitwirkung bedarf, gilt Absatz 1 

sinngemäß. 

Artikel 5 

Die Berufung als Professor für Katholische Theologie setzt neben der pädagogischen Eignung voraus: 

1. ein abgeschlossenes Studium der Katholischen Theologie; 

2. besondere Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit, die durch die Qualität einer Promotion in 

Katholischer Theologie oder, wenn es der fachlichen Besonderheit des zu vertretenden Lehrgebiets 

entspricht, in einer verwandten Disziplin nachgewiesen wird; 

3. die Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen in einem Fach der Katholischen 

Theologie. 

Artikel 6 

(1) Vor Bestellung eines Fachleiters für das Fach Katholische Religion an einem Seminar im Rahmen 

des Vorbereitungsdienstes für ein Lehramt an Schulen sowie eines Fachberaters für das Fach 

Katholische Religion bei der obersten Schulaufsichtsbehörde wird sich der zuständige Minister mit der 

zuständigen kirchlichen Oberbehörde ins Benehmen setzen. 

(2) Ein Beauftragter der zuständigen kirchlichen Oberbehörde ist berechtigt, bei den mündlichen 

Prüfungen einschließlich der Lehrproben im Rahmen der staatlichen Lehramtsprüfungen für das Fach 

Katholische Religion anwesend zu sein. 

(3) Die Mitglieder der bei den staatlichen Prüfungen für das Lehramt an Schulen im Fach Katholische 

Religion gebildeten Prüfungsausschüsse werden vom zuständigen Minister im Benehmen mit der 

zuständigen kirchlichen Oberbehörde bestellt. Für Professoren der Katholischen Theologie an der 

Universität des Saarlandes gilt das Benehmen als hergestellt. 



(4) Personen nach Absatz 1 und Absatz 3 müssen im Besitz der kirchlichen Bevollmächtigung (missio 

canonica) sein. 

Artikel 7 

Die Erteilung des katholischen Religionsunterrichts setzt die kirchliche Bevollmächtigung (missio 

canonica) durch den zuständigen Diözesanbischof voraus. 

Artikel 8 

Die zuständige kirchliche Oberbehörde stellt die Lehrpläne für den katholischen Religionsunterricht 

auf und bestimmt die Lehrbücher; sie bedürfen der Zustimmung des zuständigen Ministers. 

Artikel 9 

Sollten sich in Zukunft wegen der Auslegung oder praktischen Anwendung einer Bestimmung dieses 

Vertrages Meinungsverschiedenheiten ergeben, so werden der Heilige Stuhl und das Saarland 

einvernehmlich eine freundschaftliche Lösung herbeiführen. 

Artikel 10 

Falls gesetzliche Bestimmungen geändert werden sollen und hierdurch die Durchführung dieses 

Vertrages berührt wird, werden die Vertragschließenden mit dem Ziel einer freundschaftlichen 

Verständigung Verhandlungen über eine Anpassung dieses Vertrages führen. 

Artikel 11 

Mit In-Kraft-Treten des vorliegenden Vertrages werden die Verträge zwischen dem Heiligen Stuhl 

und dem Saarland über die Errichtung eines Lehrstuhles für Katholische Theologie an der Universität 

des Saarlandes vom 9. April 1968 und über die Lehrerbildung vom 12. November 1969 aufgehoben. 

Artikel 12 

Dieser Vertrag, dessen deutscher und italienischer Text gleiche Kraft haben, soll ratifiziert und die 

Ratifikationsurkunden sollen baldmöglich ausgetauscht werden. Er tritt am Tag des Austauschs der 

Ratifikationsurkunden in Kraft. 

Geschehen in doppelter Urschrift 

Saarbrücken, den 12. Februar 1985 

Werner Zeyer Joseph Uha 

Ministerpräsident Nunzio Apostolico 

  

Zusatzprotokoll 

Bei der Unterzeichnung des am heutigen Tag geschlossenen Vertrags zwischen dem Heiligen Stuhl 

und dem Saarland sind folgende übereinstimmende Erklärungen abgegeben worden, die einen 

integrierenden Bestandteil des Vertrages bilden: 

 



Zu Artikel 1 Absatz 1 

Es besteht Einvernehmen darüber, dass eine Änderung des Status der Fachrichtung Katholische 

Theologie im Rahmen der Gliederung der Universität des Saarlandes einer Vereinbarung der 

Vertragschließenden bedarf. 

Zu Artikel 1 Absatz 2 

Andere als die derzeit geltenden Abschlüsse in der Fachrichtung Katholische Theologie sollen nur auf 

Grund einer besonderen Vereinbarung der Vertragsparteien ermöglicht werden. 

Die Vertragschließenden sind sich darüber einig, dass Katholische Theologie an staatlichen 

Universitäten auf Grund des Einvernehmens zwischen Staat und Kirche in Bindung an das Lehramt 

der katholischen Kirche gelehrt wird. In Anwendung von Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 des Vertrags 

zwischen dem Heiligen Stuhl und Preußen vom 14. Juni 1929 und von Artikel 19 Satz 2 des 

Reichskonkordates vom 20. Juli 1933 nebst dem dazugehörenden Schlussprotokoll bieten zur Zeit des 

Vertragsabschlusses besonders die Apostolische Konstitution ,,Sapientia Christiana“ vom 15. April 

1979 sowie die hierzu erlassenen Verordnungen vom 29. April 1979 und Dekrete vom 1. Januar 1983 

die Grundlage für das Verhältnis der Fachrichtung Katholische Theologie zur kirchlichen Behörde. 

Zu Artikel 2 Absatz 1 

Es besteht Einvernehmen, dass die Fachrichtung Katholische Theologie mit mindestens vier Stellen 

für Professoren auf Lebenszeit ausgestattet wird. 

Die Landesregierung wird darauf hinwirken, dass die Fachrichtung Katholische Theologie nach 

Maßgabe des Hochschulrechts personell und sachlich angemessen ausgestattet ist, insbesondere, dass 

das Lehrangebot entsprechend den staatlichen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für die Lehrämter 

an Schulen gewährleistet ist. 

Zu Artikel 4 Absatz 1 

Die Vertragschließenden gehen einvernehmlich davon aus, dass der zuständige Minister die im 

Schlussprotokoll zu Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 des Vertrags zwischen dem Heiligen Stuhl und 

Preußen vom 14. Juni 1929 vorgesehene Äußerung des zuständigen Diözesanbischofs, ob gegen den 

Vorgeschlagenen begründete Einwendungen erhoben werden, einholen wird, bevor er den Ruf erteilt. 

Die Bestimmungen des Schlussprotokolls zu Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 des Vertrags zwischen dem 

Heiligen Stuhl und Preußen vom 14. Juni 1929 finden auch auf Professoren oder selbstständig 

Lehrende in Katholischer Theologie, die nicht Priester sind, entsprechende Anwendung. An die Stelle 

der Erfordernisse des priesterlichen Lebenswandels treten in diesen Fällen die Erfordernisse eines 

Lebenswandels nach den Ordnungen der katholischen Kirche. 

Zu Artikel 4 Absatz 2 

Der zuständige Minister wird seine Entscheidung über die Berufung auf der Grundlage von Gutachten 

namhafter katholischer Theologen oder katholisch-theologischer Fakultäten fällen. 

Zu Artikel 4 Absatz 3 

Zwischen der Landesregierung und der Universität des Saarlandes besteht Einvernehmen darüber, dass 

bei allen sonstigen selbstständig Lehrenden an der Fachrichtung Katholische Theologie ebenfalls 

Artikel 4 Absatz 1 nebst Zusatzprotokoll sinngemäß Anwendung findet. 



Zu Artikel 7 

Weiterhin besteht Einvernehmen, dass die zuständige kirchliche Oberbehörde das Recht hat, Einsicht 

in den katholischen Religionsunterricht an allen Schulen des Landes zu nehmen, um sich zu 

vergewissern, ob der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit der Lehre und den Grundsätzen der 

 katholischen Kirche sowie den pädagogischen Erfordernissen erteilt wird. 

Saarbrücken, den 12. Februar 1985 

Werner Zeyer Joseph Uha 

 

 

2.8.6 Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über die 

Privatschulen in Trägerschaft der katholischen Kirche  

Vom 21.02.1975, in Kraft seit 15.04.1975, Zustimmungsgesetz vom 24.03.1975 

(Amtsbl. S. 451), zuletzt geändert durch Vertrag vom 19.09.2001 (Amtsbl. 2002 S. 238), in 

Kraft seit 20.12.2001, Zustimmungsgesetz vom 28.11.2001 (Amtsbl. S. 238) 

Der Heilige Stuhl, 

vertreten durch dessen Bevollmächtigten, den Herrn Apostolischen Nuntius in Deutschland, Dr. 

Corrado Bafile, Titularerzbischof von Antiochien in Pisidien, 

und 

das Saarland, 

vertreten durch den Herrn Ministerpräsidenten Dr. Franz Josef Röder, 

sind in Anbetracht der Tatsache, dass im Bereich des Schulwesens weitgehende Änderungen 

vorgenommen worden sind, welche die geltenden konkordatären Bestimmungen berühren, 

und geleitet von dem Wunsch, die bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zwischen der 

katholischen Kirche und dem Land aufrecht zu erhalten und zu fördern, 

über folgende Bestimmungen übereingekommen: 

Artikel 1 

Der katholischen Kirche bleibt das Recht gewährleistet, Schulen in eigener Trägerschaft einzurichten 

und zu betreiben. Diese Schulen sind den öffentlichen Schulen im Rang gleichgestellt. 

Artikel 2 

Das Saarland wird im Rahmen der allgemeinen Förderung der Schulen in freier Trägerschaft den 

Schulen in Trägerschaft der katholischen Kirche seine Hilfe angedeihen lassen. 

Artikel 3 

Schulen in Trägerschaft der katholischen Kirche, die nach Maßgabe der staatlichen Vorschriften  



anerkannt sind und auf gemeinnütziger Grundlage arbeiten, werden auf Antrag des Schulträgers durch 

öffentliche Finanzhilfe sowie durch die Zuweisung staatlicher Lehrkräfte gefördert. 

Artikel 4 

Für Grund-, Haupt- und Sonderschulen (Volksschulen) in Trägerschaft der katholischen Kirche ersetzt 

das Land den Aufwand für die fortdauernden Personal- und Sachkosten, der sich nach dem der 

öffentlichen Schulen bemisst. Für Erweiterte Realschulen und Sekundarschulen in Trägerschaft der 

katholischen Kirche ersetzt das Land mindestens 95 vom Hundert dieses Aufwands für die 

Klassenstufen 5 bis 9 und mindestens 90 vom Hundert dieses Aufwands für die Klassenstufe 10. Für 

die sonstigen Ersatzschulen in Trägerschaft der katholischen Kirche ersetzt das Land mindestens 90 

vom Hundert dieses Aufwands. 

Artikel 5 

Zu den als zuschussfähig anerkannten Kosten für schulaufsichtlich genehmigte Neu-, Um- und 

Erweiterungsbauten von Schulgebäuden und Schulanlagen sowie deren Ersteinrichtung erhält der 

Schulträger einen Beitrag, der bei Grund-, Haupt- und Sonderschulen (Volksschulen) 80 vom Hundert, 

bei den sonstigen Schulen 50 vom Hundert beträgt. 

Artikel 6 

Für den Besuch einer Grundschule, Orientierungsstufe, Haupt- oder Sonderschule in Trägerschaft der 

katholischen Kirche, für die staatliche Finanzhilfe geleistet wird, erstattet das Land dem Schulträger 

auf Antrag die notwendigen Kosten für die Beförderung der Schüler im Sinne der für öffentliche 

Schulen geltenden Vorschriften bis zu dem Betrag, der durch den Besuch der zuständigen öffentlichen 

Grundschulen, Orientierungsstufe, Haupt- oder Sonderschule zu gewähren wäre. 

Artikel 7 

Das Land gewährt den Schülern von Ersatzschulen in Trägerschaft der katholischen Kirche in 

gleichem Umfang Lernmittelfreiheit wie den Schülern entsprechender öffentlicher Schulen. 

Artikel 8 

Die zuständige
2
 Schulaufsichtsbehörde des Landes weist auf Antrag des Schulträgers den Schulen in 

Trägerschaft der katholischen Kirche staatliche Lehrer unter Fortzahlung der Dienstbezüge zur 

Dienstleistung zu. Die Zuweisung geschieht im Einvernehmen mit dem Schulträger und bedarf der 

Zustimmung des Lehrers. 

Artikel 9 

Das Land gewährleistet die Errichtung und den Betrieb eines Lehrerfort- und -weiterbildungswerkes in 

kirchlicher Trägerschaft. Dieses ist entsprechenden staatlichen Einrichtungen grundsätzlich im Rang 

gleichgestellt. Es erhält eine angemessene öffentliche Finanzhilfe. 

Artikel 10 

Sollte sich in Zukunft wegen der Auslegung oder der praktischen Anwendung dieser Regelungen eine 

Meinungsverschiedenheit ergeben oder sollten in Zukunft neue pädagogische Erkenntnisse strukturelle 

                                                           
2
 Es besteht nur noch das Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft als Schulaufsichtsbehörde; vgl. § 57 

Abs. 1 SchoG. 



Änderungen auf dem Gebiet des Schulwesens erforderlich machen, so werden der Heilige Stuhl und 

das Saarland in gemeinsamem Einvernehmen eine freundschaftliche Lösung herbeiführen. 

Artikel 11 

Dieser Vertrag, dessen italienischer und deutscher Text gleiche Kraft haben, soll ratifiziert und die 

Ratifikationsurkunden sollen möglichst bald in Saarbrücken ausgetauscht werden. 

Er tritt mit dem Tag des Austauschs in Kraft. 

Zu Urkund dessen ist dieser Vertrag in doppelter Urschrift unterzeichnet worden. 

Bonn-Bad Godesberg, 21. Februar 1975 

Dr. Franz Josef Röder Corrado Bafile 

Ministerpräsident Nunzio Apostolico 

Zusatzprotokoll 

 

Zusatzprotokoll
3
  

Bei der Unterzeichnung des am heutigen Tag geschlossenen Vertrages zwischen dem Heiligen Stuhl 

und dem Saarland sind folgende übereinstimmende Erklärungen abgegeben worden, die einen 

integrierenden Bestandteil des Vertrages bilden: 

Zu Artikel 1: 

Schulen in Trägerschaft der katholischen Kirche sind berechtigt, den Besuch der Schule unter 

Berücksichtigung ihres besonderen Bildungs- und Erziehungsziels zu regeln. 

Zu Artikel 2: 

Der in Artikel 2 verwendete Begriff ,,Schulen in Trägerschaft der katholischen Kirche“ umfasst die 

Schulen, die von kirchlichen Organisationen oder katholischen Vereinigungen getragen werden, die 

kirchenrechtlich als Schulträger anerkannt werden. 

Zu Artikel 3: 

Einer staatlich genehmigten Ersatzschule, die die Gewähr bietet, dass sie dauernd die an entsprechende 

öffentliche Schulen gestellten Anforderungen erfüllt, ist auf Antrag des Schulträgers die Eigenschaft 

einer staatlich anerkannten Ersatzschule zu verleihen. 

Die öffentliche Finanzhilfe für Grund-, Haupt- und Sonderschulen (Volksschulen) wird auf Antrag 

schon vom Zeitpunkt der staatlichen Genehmigung an gewährt. 

Zu Artikel 4: 

Die fortdauernden Personalkosten umfassen die aktiven Bezüge sowie die Alters- und 

Hinterbliebenenversorgung des Personals im Lehr- und Verwaltungsbereich. Sie werden bei Personen, 

die als Ordensangehörige den Lehrberuf ausüben, nach Durchschnittsbezügen berechnet. 
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 Zusatzprotokoll des Änderungsvertrages vom 19. September 2001. 



Zu Artikel 5: 

In ihrer Dringlichkeit stehen die Baumaßnahmen nicht hinter entsprechenden Vorhaben für öffentliche 

Schulen zurück. 

Wird im Gebiet von Trägern öffentlicher Grund-, Haupt- oder Sonderschulen (Volksschulen) eine 

Grund-, Haupt- oder Sonderschule in Trägerschaft der katholischen Kirche errichtet, so wird das Land 

gewährleisten, dass auf Verlangen des Schulträgers der durch die Errichtung der Schule in 

Trägerschaft der katholischen Kirche frei gewordene Schulraum gegen angemessene Kostenerstattung 

bereitgestellt wird. 

Der Schulträger soll den frei gewordenen Schulraum der öffentlichen Schule nutzen, wenn dies für ihn 

zumutbar ist. 

Bereitstellung und Nutzung des frei gewordenen Schulraums sollen erfolgen, wenn sie dem 

ordnungsgemäßen Betrieb der Schule in Trägerschaft der katholischen Kirche dienen und der Betrieb 

der verbleibenden öffentlichen Schule nicht beeinträchtigt wird. 

Zu Artikel 8: 

Staatliche Lehrer werden höchstens in einer Anzahl zugewiesen wie sie zur Deckung des 

Unterrichtssolls einer vergleichbaren öffentlichen Schule durchschnittlich zur Verfügung steht. 

Der Schulträger kann verlangen, dass die Zuweisung wieder aufgehoben wird, wenn der Lehrer mit 

dem besonderen Erziehungs- und Bildungsziel der Schule nicht mehr übereinstimmt. 

Bonn-Bad Godesberg, 21. Februar 1975 

Dr. Franz Josef Röder Corrado Bafile 

Ministerpräsident Nunzio Apostolico 

,,Die in dem Zusatzprotokoll zu dem Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über die 

Privatschulen in Trägerschaft der katholischen Kirche vom 21. Februar 1975 getroffenen Regelungen 

gelten auch für Erweiterte Realschulen und Sekundarschulen in Trägerschaft der katholischen Kirche.“ 

 

 

 

 


